
Rahmenvereinbarung für Schleswig-Holstein nach § 46 Abs. 4 SGB IX zur 
Erbringung von Leistungen der Frühförderung als Komplexleistung



Die Träger der Eingliederungshilfe:

das Land Schleswig-Holstein
der Kreis Dithmarschen
der Kreis Herzogtum Lauenburg
der Kreis Nordfriesland
der Kreis Ostholstein
der Kreis Pinneberg
der Kreis Plön
der Kreis Rendsburg-Eckernförde
der Kreis Schleswig-Flensburg
der Kreis Segeberg
der Kreis Steinburg
der Kreis Stormarn
die Stadt Flensburg
die Landeshauptstadt Kiel
die Stadt Lübeck
die Stadt Neumünster
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die gesetzlichen Krankenkassen:

AOK NORDWEST
BKK Landesverband NORDWEST
die Ersatzkassen:
Techniker Krankenkasse (TK)
BARMER
DAK-Gesundheit
Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
Handelskrankenkasse (hkk)
HEK- Hanseatische Krankenkasse
Gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis:
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek),
vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Schleswig-Holstein, 
IKK Nord
zugleich handelnd als Vertreterin der
der BIG direkt gesund,
der IKK classic,
der IKK gesund plus,
der IKK Südwest
KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Nord, Hamburg
die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK)
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die Verbände der Leistungserbringer:

der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V. 
das Diakonische Werk Schleswig-Holstein - Landesverband der Inneren 
Mission e.V., 
das Forum Sozial e.V.,
der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 

schließen nachfolgende Rahmenvereinbarung für das Land Schleswig-Holstein.
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Präambel

Unter Frühförderung wird die Früherkennung, Frühbehandlung und heilpädagogische 
Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Kinder 
verstanden. Rechtliche Grundlage ist § 46 SGB IX in Verbindung mit der Verordnung 
zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter 
Kinder (FrühV).

Ziel der Frühförderung ist es insbesondere, die behinderten und von Behinderung 
bedrohten Kinder durch die Erbringung von medizinisch-therapeutischen und 
heilpädagogischen Angeboten als Komplexleistung in ihrer Selbstständigkeit und in 
der gleichberechtigten Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Familienorientierte und interdisziplinäre Frühförderung wird als ganzheitliche 
Förderung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes in seinem sozialen Umfeld 
begriffen. Sie umfasst sowohl die Arbeit mit dem Kind als auch die Arbeit mit den 
Erziehungsberechtigten bis zum Schuleintritt des Kindes. Ärzte/-innen, 
sozialpädiatrische Zentren und interdisziplinäre Frühförderstellen arbeiten hierzu eng 
zusammen.

Es gilt der Grundsatz vertrauensvoller Zusammenarbeit der Vertragsparteien. Sie 
wirken daraufhin, dass auftretende Probleme bei der Umsetzung dieses 
Rahmenvertrags in diesem Sinne gelöst werden.
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§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich der Landesrahmenvereinbarung

(1) Diese Vereinbarung einschließlich ihrer Bestandteile regelt die Grundsätze und 
Inhalte für Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen für die medizinisch
therapeutischen Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung in Verbindung 
mit den heilpädagogischen Leistungen als Komplexleistung in interdisziplinären 
Frühförderstellen (IFF) und sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) im Land 
Schleswig-Holstein.

(2) Die Landesrahmenvereinbarung ist verbindliche Grundlage für Leistungs- und 
Vergütungsvereinbarungen zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den 
Trägern der Eingliederungshilfe mit Leistungserbringern, soweit sie von einem 
der vertragsschließenden Verbände vertreten worden sind, sie diesem Vertrag 
beigetreten sind oder diese Vereinbarung in Bezug genommen wird.

(3) Die Landesrahmenvereinbarung trifft im Einzelnen Regelungen zu:
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1. strukturellen Anforderungen (Mindeststandards, Berufsgruppen, 
Personalausstattung sowie sachlicher und räumlicher Ausstattung) an IFF und 
SPZ,

2. Zugang und Erstberatung,
3. Diagnostik, Förder- und Behandlungsplan sowie interdisziplinärer Förderung,
4. Dokumentation und Qualitätssicherung,
5. dem Ort der Leistungserbringung sowie
6. der Vereinbarung und Abrechnung der Entgelte für die als Komplexleistung 

erbrachten Leistungen.

(4) Die Landesrahmenvereinbarung besteht aus dem Text der Vereinbarung und 
folgenden Anlagen:
- dem Muster für Kooperationsverträge IFF (Anlage 1),
- dem Formular Interdisziplinärer Förder- und Behandlungsplan (Anlage 2)
- der Muster-Leistungsvereinbarung (Anlage 3) und
- der Höhe der Vergütung (Anlage 4).
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§ 2 Frühförderung als Komplexleistung

(1) Die Komplexleistung ist eine umfassende Teilhabeleistung, um unabhängig von 
der Ursache der Behinderung auch die persönliche Entwicklung des betroffenen 
Kindes ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu 
ermöglichen oder zu erleichtern.

(2) Komplexleistungen nach diesem Vertrag umfassen neben den medizinisch
therapeutischen Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit 
Behinderungen und von Behinderungen bedrohte Kinder nach § 42 Absatz 2 
Nummer 2 SGB IX auch heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX. Die 
Komplexleistung umfasst auch Leistungen zur Sicherung der Interdisziplinarität. 
Maßnahmen der Komplexleistung können gleichzeitig oder nacheinander sowie 
in unterschiedlicher und gegebenenfalls wechselnder Intensität ab Geburt bis zur 
Einschulung eines Kindes mit Behinderung oder drohender Behinderung 
erfolgen.

(3) Komplexleistung bedeutet, dass Ärztinnen, medizinisch-therapeutische 
Berufsgruppen, Psychologinnen, Heilpädagoginnen und ggf. weitere 
Berufsgruppen ihre Leistungen in aufeinander abgestimmter Weise erbringen. In 
die Planung und Gestaltung der Hilfen sind die Erziehungsberechtigten 
einzubeziehen. Die betroffenen Kinder haben die Leistungen koordiniert von 
einem Rehabilitationsträger zu erhalten.

(4) Weitere Leistungen der Komplexleistung Frühförderung sind insbesondere:
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- die Beratung, Unterstützung und Begleitung der Erziehungsberechtigten als 
medizinisch-therapeutische Leistung,

- das offene, niedrigschwellige Beratungsangebot für Erziehungsberechtigte, 
die ein Entwicklungsrisiko bei ihrem Kind vermuten. Dieses Beratungsangebot 
soll vor der Einleitung der Eingangsdiagnostik in Anspruch genommen 
werden.

- Leistungen zur Sicherstellung der Interdisziplinarität (z.B. Koordinierung, 
Fallbesprechungen, Runde Tische),

- mobil aufsuchende Hilfen für die Erbringung heilpädagogischer und 
medizinisch-therapeutischer Leistungen außerhalb von interdisziplinären 
Frühförderstellen und sozialpädiatrischen Zentren. Für die mobile Form der 
Frühförderung kann es sowohl fachliche als auch organisatorische Gründe 
geben (z.B. unzumutbare Anfahrtswege in ländlichen Gegenden). Eine 
medizinische Indikation ist nicht notwendige Voraussetzung für die mobile 
Erbringung der Komplexleistung Frühförderung.

(5) Einzelne Maßnahmen der Förder- und Therapieleistungen können auch in 
Gruppen erbracht werden.

§ 3 Leistungsberechtigter Personenkreis

Das Angebot der Komplexleistung richtet sich an Kinder mit Behinderungen und von 
Behinderung bedrohte Kinder ab Geburt bis zur Einschulung mit Bedarfen zur 
medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

§ 4 Ort der Leistungserbringung

(1) Leistungen durch interdisziplinäre Frühförderstellen werden in ambulanter, 
einschließlich mobiler Form in der Regel in der IFF und/ oder in der Lebenswelt 
des Kindes erbracht.

(2) Leistungen durch sozialpädiatrische Zentren werden in der Regel im SPZ 
erbracht.

§ 5 Strukturelle Anforderungen an eine IFF

(1) Interdisziplinäre Frühförderstellen im Sinne der FrühV sind familien- und 
wohnortnahe arbeitende Dienste und Einrichtungen, die der Früherkennung, 
Beratung und Diagnostik, Behandlung und Förderung von Kindern dienen, um in 
interdisziplinärer Zusammenarbeit von qualifizierten medizinisch-therapeutischen 
und pädagogischen Fachkräften eine drohende oder bereits eingetretene
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